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Ergänzung 03/2003 

Stadt Stühlingen    Az. 764.13 
Landkreis Waldshut 
 
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung einer Gebühr für die Vatertierhaltung 
und für die künstliche Rinderbesamung 

vom 18.11.1975 
und der Änderungssatzungen vom 15.09.1986, 05.12.1988,  

 29. Mai 1989 29.10.2001 und 10.02.2003 
 
 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
sowie der §§ 2, 9, 10 und 10a des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg und der Bestimmungen der Gebührenerhebung für die Vater-
tierhaltung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 
10.02.2003 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
§ 1 
Aufhebung der Satzung 
 
Die Satzung über die Gebührenerhebung für die Vatertierhaltung und für die 
künstliche Rinderbesamung vom 18.11.1975 und die ihr nachgeordneten 
Änderungssatzungen werden mit Wirkung vom 30.03.2003 aufgehoben.  
 
 
 


